
S Teil durch selbst mit Beiträgen Die historischen Beiträge des (s:  jJe über-
den „Ostbairischen Grenzmarken erganz! wiegen tuellen tellungnahmen in
S  i{ Andere Autfsätze befassen si  Q mit Zahl) zeichnen 1ese Entwicklung nach: VO|  ”
Passauer Bischöfen (Wiching und Altmann), der Alten rche (Wilhelm Gessel) &:  ber das
Pfarren (St.<  > und St. Paul) und Kunst- Mittelalter Carlo Servatius)} Zwei-Rei-
denkmälern. Der nm Anfang des es che-Konzeption Martin Luthers Manfred Ja-
stenende Donau-Aufsatz (1963) se1 zuletzt CODs), Il Verständnis des Kirche-Staat-Ver-
angeführt, eil er insgesamt Beiträge häaltnisses im Zeitalter der Aufklärung Aaf'!
gleichsam zusammenschließt, die eın  S kleines (Otmar Vo Aretin), _-  £ 19., (Georg Franz
sprachliches Kunstwerk darstellen, das das Willing) und in der ersten des 2(},
reiche stOrıische Wissen des VE eingeflossen aus er Vorangestellt ist diesen
ist. Fin Verzeichnis der Veröffentlichungen eiträgen ıne für das Verständnis des Gan-
des Vt., das Leidl und IvVI Sporer grundlegende, vVonm biblischen Befund
mengestellt abDen, sowie ein er'  es ausgehende undierte Studie 0se anks
Register beschließen den beachtenswerten über „Kirche und Staat im Urchristentum“.
Ban Spezielle Untersuchungen widmen sich dann
Linz Rudeolf Zinnhobler der und gegenwartigen Situation der

kath. und CVaNßg. rche in der DBR (David
DENZLER ORG (Hg.), Kirche un a Seeber, erhar: ammiler), der DDR
auf Distanz. Historische und aktuelle Per- Klemens Richter), der Schweiz (Hans-Urs

illi) und Frankreich seit der 05 vaoll-
lam. DM 28 —.
spektiven. Kösel, München 1977 D  rt.

ZOSENEN Irennung zwischen Kirche und
Die rage der Beziehungen zwischen rche Staat, mit Ausnahme der drei östlichen De-
und GStaat zählt zZu den bewegendsten Fragen partements Bas-Rhin, Haut-Rhin und Moselle,
der Kirchengeschichte wie der Geschichte denen das Gesetz von nicht ZUT Wir-
überhaupt und hat gerade in jJüngster it kung kam, sondern politischen Gründen
ebhafte Diskussionen ausgelöst der DBR d Konkordatsordnung VvVon 1801/02 bis
und anderswo. In ihnen ist der Ruf nach heute aufrechterhalten wurde (R Metz)
istanz 1er vVon rche und Staat, Untersucht wird außerdem die Kirchenstaats-
und ale ıner  + zeitgemäßen und yo1t- frage, hre sung durch die Lateranverträge

Notwendigkeit, unüberhörbar. Im VC  3 1920 samt dem auf ihnen basierenden
D C auf DBR wWir!  , lauter oder leiser, er!  15 zwischen Vatikan und italieni-
und S cchr unters:  chen otivationen schem aa (Georg Denzler)

„Freie Kirche im freien Staat“”“ ist  S auch dasheraus eine Revision des derzeitigen,
Konkordate und Kirchenverträge garantierten erklärte Leitwort der noch folgenden Bei-

der Kirchen gefordert. Naturgemäß trage, die sich allesamt (unter bundesrepubli-
dabei die finanzielle Seite (die über kanischem Aspekt)enFragen VOT allem

den aa eingetriebene Kirchensteuer) den staatskirchenrech  er Natur zuwenden,
Hauptangriffspunkt. dem geschichtlich gewordenen Zusammen-
Auch der vorliegende Sammelband, dem spiel VO  - Kirche und aa Deutschland
DD Autoren Historiker, Theologen, O0- (Johannes Neumann), staatskirchenrechtlichen
nisten, Juristen und Politiker teilweise Aspekten religiöser Interessen au. at),
VO:  » urchaus gegensätzlichen Osıtionen ausSs, den Problemkreisen „Die Kirchen und die
storische und ktuelle Perspektiven Einrichtungen der Wissenschaft‘ (Ulrich
Thema aufzeigen mit der ntention, Anstöße Scheuner), T!  e und aa heute‘ Xe.

vermitteln zZu einer konstruktiven Lösung von Campenhausen), „Kirche und Staat heute
und morgen“ (Horst Herrmann) Mit letzte-

WIe der Titel echon andeutet auf Di-
der Problematik, egt den Akrzent n

rem klingt Z  ut Walilfs
rage „Querelles allemandes?”, die nichtStanz. Fp‘  che und aa auf Ge-

mein: ist hier eine Distanz“ schreibt auszuschließen wagt, falls Man mit „einer
der Herausgeber Vorwort „die fairen Bereinigung des Verhältnisses Staat-
dem Prinzip der Freiheit erwächst, durch G- der Bundesrepublik“ D-  er bald
das Christentum in Welt gekommen 15  V, ernst mache. eilich „jyenes in mn
TE hatte einer sehr angen und auf westlichen Nachbar'  ern konstatierende
weiıte Strecken höchst dramatischen Entwick- ausgeglichene er! VO:  > Gtaat und Kir-
lung bedurft, ehe eses rinzip der Freiheit d\e", das offensichtlich als Modell dieser
ım Verhältnis VO):  » Kirche und aa wirksam nf  alren Bereinigung“ vorschwebt, also Z..

werden begann. Hinter der vielzitierten der rankreich herrschende Zustand, wirk-
Devise Montalemberts „Freie Kir- die anzustrebende beste Lösung ist, mag
che 1mm freien Staat”, von Cavour (T dahingestellt leiben
10 leidenschaftlich ufgegriffen wurde, ete D 6i  G der Erkenntnis des richtigen, das
die e1dvolile Erfahrung der zZzu m  n Ver- (1 beiden Institutionen e und Staat
flechtung voaon rche un Staat ceit der S! sowchl in hrem Eigensein als auch in ihrem
nannten Konstantinischen Wende Samt ihren

beide Institutionen gravierenden Folgen.
Zueinander gerecht werdenden Prinzips nich:'  rn
zugleich auch dieselbe Vorstellung von der
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zum Teil durch O. selbst mit Beiträgen in 
den „Ostbairischen Grenzmarken11 ergänzt 
wurden. Andere Aufsätze befassen sich mit 
Passauer Bischöfen (Wiching und Altmann), 
Pfarren (St. Nikola und St. Paul) und Kunst­
denkmälern. Der am Anfang des Buches 
stehende Donau-Aufsatz (1963) sei zuletzt 
angeführt, weil er die insgesamt 11 Beiträge 
gleichsam zusammenschließt, die ein kleines 
sprachliches Kunstwerk darstellen, in das das 
reiche historische Wissen des Vf. eingeflossen 
ist. Ein Verzeichnis der Veröffentlichungen 
des Vf., das A. Leidl und M. Sporer zusam­
mengestellt haben, sowie ein verläßliches 
Register beschließen den beachtenswerten 
Band. 
Linz Rudolf Zinnhobler 

DENZLER GEORG (Hg.), Kirche und Staat 
auf Distanz. Historische und aktuelle Per­
spektiven. (263.) Kösel, München 1977. Kart. 
1am. DM 28.-. 
Die Frage der Beziehungen zwischen Kirche 
und Staat zählt zu den bewegendsten Fragen 
der Kirchengeschichte wie der Geschichte 
überhaupt und hat gerade in jüngster Zeit 
lebhafte Diskussionen ausgelöst in der DBR 
und anderswo. In ihnen ist der Ruf nach 
Distanz im Verhältnis von Kirche und Staat, 
und zwar als einer zeitgemäßen und zeit­
bedingten Notwendigkeit, uniiberhörbar. Im 
Blick auf die DBR wird - lauter oder leiser, 
und aus sehr unterschiedlichen Motivationen 
heraus - eine Revision des derzeitigen, durch 
Konkordate und Kirchenverträge garantierten 
Status der Kirchen gefordert. Naturgemäß 
bildet dabei die finanzielle Seite (die über 
den Staat eingetriebene Kirchensteuer) den 
Hauptangriffspunkt. 
Auch der vorliegende Sammelband, in dem 
22 Autoren - Historiker, Theologen, Kano­
nisten, Juristen und Politiker -, teilweise 
von durchaus gegensätzlichen Positionen aus, 
historische und aktuelle Perspektiven zum 
Thema aufzeigen mit der Intention, Anstöße 
zu vermitteln zu einer konstruktiven Lösung 
der Problematik, legt den Akzent im ganzen 
- wie der Titel schon andeutet - auf Di­
stanz. ,,Kirche und Staat auf Distanz! Ge­
meint ist hier eine Distanz'' - so schreibt 
der Herausgeber im Vorwort -, ,,die aus 
dem Prinzip der Freiheit erwächst, das durch 
das Christentum in die Welt gekommen ist". 
Freilich hatte es einer sehr langen und auf 
weite Strecken höchst dramatischen Entwick­
lung bedurft, ehe dieses Prinzip der Freiheit 
im Verhältnis von Kirche und Staat wirksam 
zu werden begann. Hinter der vielzitierten 
Devise Montalemberts (t 1870) ,,Freie Kir­
che im freien Staat", die von Cavour (t 1861) 
so leidenschaftlich aufgegriffen wurde, steht 
die leidvolle Erfahrung der allzu engen Ver­
flechtung von Kirche und Staat seit der soge­
nannten Konstantinischen Wende samt ihren 
für beide Institutionen gravierenden Folgen. 

Die historischen Beiträge des Bd. (sie über­
wiegen die aktuellen Stellungnahmen an 
Zahl) zeichnen diese Entwicklung nach: von 
der Alten Kirche (Wilhelm Gessel) über das 
Mittelalter (Carlo Servatius) zur Zwei-Rei­
che-Konzeption Martin Luthers (Manfred Ja­
cobs), zum Verständnis des Kirche-Staat-Ver­
hältnisses im Zeitalter der Aufklärung (Karl 
Otmar von Aretin), im 19. Jh. (Georg Franz 
Willing) und in der ersten Hälfte des 20. Jh. 
(Klaus Scholder). Vorangestellt ist diesen 
Beiträgen eine für das Verständnis des Gan­
zen grundlegende, vom biblischen Befund 
ausgehende fundierte Studie Josef Blanks 
über „Kirche und Staat im Urchristentum". 
Spezielle Untersuchungen widmen sich dann 
der neueren und gegenwärtigen Situation der 
kath. und evang. Kirche in der DBR (David 
A. Seeber, Eberhard Stammler), in der DDR 
(Klemens Richter), in der Schweiz (Hans-Urs 
Willi) und in Frankreich seit der 1905 voll­
zogenen Trennung zwischen Kirche und 
Staat, mit Ausnahme der drei östlichen De­
partements Bas-Rhin, Haut-Rhin und Moselle, 
in denen das Gesetz von 1905 nicht zur Wir­
kung kam, sondern aus politischen Gründen 
die Konkordatsordnung von 1801/02 bis 
heute aufrechterhalten wurde (Rene Metz). 
Untersucht wird außerdem die Kirchenstaats­
frage, ihre Lösung durch die Lateranverträge 
von 1929 samt dem auf ihnen basierenden 
Verhältnis zwischen Vatikan und italieni­
schem Staat (Georg Denzler). 
„Freie Kirche im freien Staat" ist auch das 
erklärte Leitwort der noch folgenden Bei­
träge, die sich allesamt (unter bundesrepubli­
kanischem Aspekt) aktuellen Fragen vor allem 
staatskirchenrechtlicher Natur zuwenden, so 
dem geschichtlich gewordenen Zusammen­
spiel von Kirche und Staat in Deutschland 
(Johannes Neumann), staatskirchenrechtlichen 
Aspekten religiöser Interessen (Paul Mikat), 
den Problemkreisen „Die Kirchen und die 
Einrichtungen der Wissenschaft" (Ulrich 
Scheuner), ,,Kirche und Staat heute" (Axel 
von Campenhausen), ,,Kirche und Staat heute 
und morgen" (Horst Herrmann). Mit letzte­
rem Artikel klingt zusammen Knut Walfs 
Frage „Querelles allemandes?", die er nicht 
auszuschließen wagt, falls man mit „einer 
fairen Bereinigung des Verhältnisses Staat­
Kirche in der Bundesrepublik" nicht bald 
ernst mache. Ob freilich „jenes in unseren 
westlichen Nachbarländern zu konstatierende 
ausgeglichene Verhältnis von Staat und Kir­
che", das ihm offensichtlich als Modell dieser 
,,fairen Bereinigung" vorschwebt, also z. B. 
der in Frankreich herrschende Zustand, wirk­
lich die anzustrebende beste Lösung ist, mag 
dahingestellt bleiben. 
Daß sich der Erkenntnis des richtigen, das 
heißt beiden Institutionen Kirche und Staat 
sowohl in ihrem Eigensein als auch in ihrem 
Zueinander gerecht werdenden Prinzips nicht 
zugleich auch dieselbe Vorstellung von der 
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rechten, }  a beiden E hier und riedigende Ausgabe. In einer ausführlichen
jetzt bekömmlichsten Realisierung e2ses Einleitung schildert Entstehungs-Prinzips verbindet, wird in diesen durchwegs eschichte dieser eigentümli-
engagljerten ellen Diskussionsbeiträgen chen Charakter halboffizielle TINNeEeFrun-
immerhin deutlich, ebenso deutlich des ensgründers, brin; die Textüber-
ın den drei bs  enden Beiträgen, in de- lieferung und eine Rechtfertigung des S

sich Helmut Schmidt, Helmut Kohl und gewählten 1  Im Text verzichtet
Liselotte Funcke grundsätzlicher We:  1se auf eden ritis Apparat, bringt aber
und VOo ihren politischen Standpunkten Anhang sehr ausführliche Erläuterungen. Das
mit der angeschnittenen Toblemal| ausein-
andersetzen.

orwort VO Rahner ıst wohl als Zuwaage
des Verlags zZzu etrachten.

„rreie G freien Staat”: über das ese Ausgabe vVon sich bereits
Prinzip herrscht Einigkeit. Zumal aber B-  Pr Auf/!. bew: 650 daf sich
Nur der Staat immertfort Ver: CIuUNgeN IIl= eine weitere Auseinandersetzung erübrigt.
terworfen ist, sondern auch die rche im 5ie ist für den Historiker interessant, wert-

ihrer Geschichte mannigfach Gesicht voll auch ın der hagiographisch-asketischen
gewandelt hat, Ja Kirche immer auch eın Literatur, weil durch die Erläuterungen auch
Stü Zeitges:  chte ist, stellt sich eben er ür den achmann gut eser! und
Generati! und auf Grun der je Ver- verstan 1
schiedenen storischen Voraussetzungen Pölten Eriedrich Schrag!nochmals jedem Land von. die Auf-
gabe, die jeweils gültige Lösung des NOTHEGGER Der Franzıs-
Kirche-Staat-Verhältnisses zZu ringen. Dieses
ngen, sofern verantwortungsbewußt sein kanergeneral 015 Lauer und COsterreich-
will, S Diskussion und wohl auch Ungarn as Franziskaner Provin-

zialat, ien
Kontroverse:; Ende aber verlangt ©S das N. ehandelt die Zusammenführung der VL -Äären, den Ausgleich der gegensätzlichen edenen Prqn:z_iskane_x;fam_i!iep unt:  ® Leoositionen, die Bereitschaft Um XIIl 307 und deren g in derKompromiß umm der Sache willen um des alten Monarchie bis Q9060, E un dieMenschen willen, dessen Sache verhandelt Retformaten D  in der Tiroler TOVINZ und diewird. Unter diesem stellt der servanten übrigen ÖOsterreich-Ungarn.ammelbDban! der Tat einen wertvollen, n etzteren hatten sich seit der josephini-Perspektiven reichen und €5| cehr be- schen er10: verschiedene Miß br  eitdenkenswerten Beitrag ZUT Diskussion des
gewiß vielschichtigen Komplexes B- gemacht: der schwarze Habit Ar sicherlich
Staat dar. Daß in betracht der Mit- mehr eıne Außerlichkeit: doch gab auch
arbeit 'eler Spitzenpolitiker, die die Dis- privaten Geldbesitz und Seelsorger außer-
kussion ınter Wissenschaftlern auf eine e der Konvente auch War das Chorgebet
dere ene eiten, eiıne ellungnahme weitgehend gekommen. Nach den Ver-
rchenamtlicher Sicht vermißt, soll gleich- handlungen in Rom Durchführung
wohl nicht verschwiegen se1n.  ‚S der Reform den einzelnen österreichisch-
München ungarischen Provinzen und eren EeuUOTga-anfred au niısation dargestellt nach den Archiven der

Tiroler und der Wiener Provinz und den
GNATIUS VON OYO  f Der er1| des AO liegt auch eine gewisse Schwä-
Pilgers. Übersetzt und erläutert V{ Burkhart che;: doch sind Ve der Oststaaten
Schnei U: 190.) Herder, Freiburg nicht zugänglich bzw. vernichtet ausgenom-
19777 Kart, DM 10.80. 1n€] Jugoslawien) schaulich WiTr'| der Pro-

e der Reform mit all ihren SchwierigkeitenDie Selbstdarstellung des Gründers des Je- ges Aber die Person des ersten deut-suitenordens WAar praktisch der Vergessen- cschen Franziskanergenerals Aloysius Lauereit eimgegeben. Nur den Acta SancCc-
torum wWäar eine atel Übertragung (1897—1901) bleibt sehr blaß: ET wird ZWarTr

Druck greifbar. rst in wurde mehrfach genannt, doch 1  211 sSeine ArLtHvi-
Pese Schrift VO]  »3 der Forschung wieder c+täar- aten wenig in Ers einung. Wie schon miıt
ker berücksichtigt und entsprechend ediert. dem Hinweis auf die Quellen gesagt, geht
Das ist uUHNso seltsamer, als Ja von Ignatius die Betrachtungsweise hauptsächlich e  > heu-
Nur wenige Schriften erhalten sind (Exer- igen Osterreich aU>S, wobei der Visitator,
zitienbüchlein, die dazugehörigen Weisun- Provinzial und Generalkommissär Aloy-

die Ordenskonstitutionen und die aller- S1US amas m Mittelpunkt steht.
dings 19  5 erschien erst- In Z Anhängen mit etwas Oltenen
mals eine textkritische: Ausgabe arten ‚ugen Berthold Au den Schema-

nach dem panisch-italienischen ÖOri- smen Ortsverzeichnisse der franziska-
nach der sich in seiner deutschen nischen Niederlassungen von 1897, YiO und

Ausgabe richtet. (+ hat sich Ig 1936 zusammengestellt. Ihre opographische
Editor (Ignatius- und Hoffäusforschung) viel- gabe nach Längen- Breitengraden ist
fach bewährt und bringt auch hier eine be- eigenwillig, aber brauchbar. Gut sind die

rechten, das heißt beiden Seiten hier und 
jetzt bekömmlichsten Realisierung dieses 
Prinzips verbindet, wird in diesen durchwegs 
engagierten aktuellen Diskussionsbeiträgen 
immerhin deutlich, es wird ebenso deutlich 
in den drei abschließenden Beiträgen, in de­
nen sich Helmut Schmidt, Helmut Kohl und 
Liselotte Funcke in grundsätzlicher Weise 
und von ihren politischen Standpunkten aus 
mit der angeschnittenen Problematik ausein­
andersetzen. 
„Freie Kirche im freien Staat": über das 
Prinzip herrscht Einigkeit. Zumal aber nicht 
nur der Staat immerfort Veränderungen un­
terworfen ist, sondern auch die Kirche im 
Lauf ihrer Geschichte mannigfach ihr Gesicht 
gewandelt hat, ja Kirche immer auch ein 
Stück Zeitgeschichte ist, stellt sich eben jeder 
Generation - und auf Grund der je ver­
schiedenen historischen Voraussetzungen 
nochmals jedem Land - von neuem die Auf­
gabe, um die jeweils gültige Lösung des 
Kirche-Staat-Verhältnisses zu ringen. Dieses 
Ringen, sofern es verantwortungsbewußt sein 
will, setzt Diskussion voraus und wohl auch 
Kontroverse; am Ende aber verlangt es das 
Abklären, den Ausgleich der gegensätzlichen 
Positionen, die Bereitschaft zum ehrlichen 
Kompromiß um der Sache willen - um des 
Menschen willen, dessen Sache verhandelt 
wird. Unter diesem Blickwinkel stellt der 
Sammelband in der Tat einen wertvollen, an 
Perspektiven reichen und deshalb sehr be­
denkenswerten •Beitrag zur Diskussion des 
gewiß vielschichtigen Komplexes Kirche und 
Staat dar. Daß man in Anbetracht der Mit­
arbeit dreier Spitzenpolitiker, die die Dis­
kussion unter Wissenschaftlern auf eine an­
dere Ebene leiten, eine Stellungnahme aus 
kirchenamtlicher Sicht vermißt, soll gleich­
wohl nicht verschwiegen sein. 
München Manfred Weitlauff 

IGNATIUS VON LOYOLA, Der Bericht des 
Pilgers. Obersetzt und erläutert von Burkhart 
Schneider. (VIII u. 190.) Herder, Freiburg 
1977. Kart. 1am. DM 10.80. 
Die Selbstdarstellung des Gründers des Je­
suitenordens war praktisch der Vergessen­
heit anheimgegeben. Nur in den Acta Sanc­
torum war eine lateinische Obertragung im 
Druck greifbar. Erst in unserem Jh. wurde 
diese Schrift von der Forschung wieder stär­
ker berücksichtigt und entsprechend ediert. 
Das ist umso seltsamer, als ja von lgnatius 
nur wenige Schriften erhalten sind (Exer­
zitienbilchlein, die dazugehörigen Weisun­
gen, die Ordenskonstitutionen und die aller­
dings zahlreichen Briefe). 1943' erschien erst­
mals eine textkritische Ausgabe (MHSI I 
364-507) nach dem spanisch-italienischen Ori­
ginal, nach der sich Sch. in seiner · deutschen 
Ausgabe richtet. Sch. (t 1976) hat sich als 
Editor (lgnatius- und Hoffäusforschung) viel­
fach bewährt und bringt auch hier eine be-
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friedigende Ausgabe. In einer ausführlichen 
Einleitung schildert er die Entstehungs­
geschichte dieser Schrift, ihren eigentümli­
chen Charakter als halboffizielle Erinnerun­
gen des Ordensgründers, bringt die Textüber­
lieferung und eine Redttfertigung des von 
ihm gewählten Titels. Im Text verzidttet Sch. 
auf jeden kritisdten Apparat, bringt aber im 
Anhang sehr ausflihrlidte Erläuterungen. Das 
Vorwort von K. Rahner ist wohl als Zuwaage 
des Verlags zu betradtten. 
Diese Ausgabe von Sm. hat sidt bereits in 
2 Aufl. (1956, 1963) bewährt, so daß sich 
eine weitere Auseinandersetzung erübrigt. 
Sie ist für den Historiker interessant, wert­
voll auch in der hagiographisch-asketischen 
Literatur, weil durdt die Erläuterungen auch 
für den Nichtfadtmann gut leserlich und 
verständlich. 
St. Pölten Friedrich Schragl 

NOTHEGGER FLORENTIN, Der Franzis­
kanergeneral Alois Lauer und Österreich­
Ungarn. (133.) (Masdt.) Franziskaner Provin­
zialat, Wien o. J. 
N. behandelt die Zusammenführung der ver­
schiedenen Franziskanerfamilien unter Leo 
XIII. 1897 und deren Durdtführung in der 
alten Monarchie bis 1900. · Es ging um die 
Reformaten in der Tiroler Provinz und die 
Observanten im übrigen Österreidt-Ungam. 
Bei letzteren hatten sidt seit der josephini­
schen Periode verschiedene Mißstände breit 
gemacht: der sdtwarze Habit war sidterlich 
mehr eine Äußerlidtkeit; dodt gab · es audt 
privaten Geldbesitz und Seelsorger außer­
halb der Konvente; auch war das Chorgebet 
weitgehend abgekommen. Nach den Ver­
handlungen in Rom wird die Durdtführung 
der Reform in den einzelnen österreichisdt­
ungarischen Provinzen und deren Neuorga­
nisation dargestellt nadt den Archiven der 
Tiroler und der Wiener Provinz und den 
AOFM. Darin liegt auch eine gewisse Schwä­
che; dodt sind die Ardtive der Oststaaten 
nidtt zugänglidt bzw. vernichtet (ausgenom­
men Jugoslawien). Anschaulich wird der Pro­
zeß der Reform mit all ihren Schwierigkeiten 
geschildert. Aber die Person des ersten deut­
schen Franziskanergenerals Aloysius Lauer 
(1897-1901) bleibt sehr blaß; er wird zwar 
mehrfadt genannt, ~odt treten seine Aktivi­
täten wenig in Erscheinung. Wie schon mit 
dem Hinweis auf die Quellen gesagt, geht 
die Betradttungsweise hauptsächlidt vom heu­
tigen Österreich aus, wobei der Visitator, 
Provinzial und Generalkommissär P. Aloy­
sius Tamas im Mittelpunkt steht. 
In 2 Anhängen mit 12 etwas unbeholfenen 
Karten hat Eugen Berthold aus den Schema­
tismen die Ortsverzeichnisse der franziska­
nischen Niederlassungen von 1897, 1910 und 
1936 zusammengestellt. Ihre topographisdte 
Angabe nach Längen- und Breitengraden ist 
eigenwillig, aber brauchbar. Gut sind die 


